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ZAHL:  GR 33/2026 
KARTITSCH:  25.02.2026 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch hat in seiner Sitzung am 24.02.2026 folgende Beschlüsse gefasst, 
welche im Sinne der Bestimmungen der Tiroler Gemeindeordnung hiermit kundgemacht wird.  
 

Tagesordnungspunkt 2) 11 Anwesende 

Protokollgenehmigung     
 

Beschluss:  11 Anwesende  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt das Protokoll der 32. Gemeinderatssitzung in der 
vorliegenden Form. 
 

Art der Abstimmung: offen     Mit    11   gegen    0    Stimmen bei    0     Stimmenthaltung 

 

Tagesordnungspunkt 3)  11 Anwesende  
Beratung und allfällige Beschlussfassung - Flächenwidmungsänderung Helmuth Bodner, 7 
 
Auflage:      11 Anwesende  
  
Auf Antrag des Herrn Helmuth Bodner, Kartitsch 7, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch 
die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp`s. 87, 88/1, 91 und 1951 KG Kartitsch von 
derzeit „Freiland“ gem. § 41 TROG 2022 in künftig „Sonderfläche Hofstelle gem. § 44 TROG 2022 bzw. von 
derzeit „Sonderfläche Hofstelle“ gem. § 44 TROG 2022 in hinkünftig „Freiland“ gem. § 41 TROG 2022 ent-
sprechend den Ausführungen des eFWP durch 4 Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemein-
deamt Kartitsch zur Einsichtnahme aufzulegen. 
  

Art der Abstimmung: offen     Mit    11    gegen    0    Stimmen bei    0    Stimmenthaltung 

 
Beschluss:  11 Anwesende 
  
Auf Antrag des Herrn Helmuth Bodner, Kartitsch 7, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch 
die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp`s. 87, 88/1, 91 und 1951 KG Kartitsch von 
derzeit „Freiland“ gem. § 41 TROG 2022 in künftig „Sonderfläche Hofstelle gem. § 44 TROG 2022 bzw. von 
derzeit „Sonderfläche Hofstelle“ gem. § 44 TROG 2022 in hinkünftig „Freiland“ gem. § 41 TROG 2022 ent-
sprechend den Ausführungen des eFWP und der Erläuterungen. Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, 
wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine negative Stellungnahme zum Entwurf von 
einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 
 

Art der Abstimmung: offen     Mit    11   gegen    0    Stimmen bei    0    Stimmenthaltung 
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Tagesordnungspunkt 4)  11 Anwesende 

Beratung und allfällige Beschlussfassung - Flächenwidmungsänderung Alois Klammer, 
199/1 
 
Auflage:  9 Anwesende   (GR Alois Klammer und GR Leonhard Klammer stimmen wegen Befangenheit nicht mit) 

  
Auf Antrag des Herrn Alois Klammer, Kartitsch 199/1, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch 
die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 2138 KG Kartitsch von derzeit „Sonderfläche 
Hofstelle mit Objekten auf mehreren nicht zusammenhängenden Grundflächen – SLH-3a-Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude“ gem. § 44.12 TROG 2022 in künftig „Sonderfläche Hofstelle mit Objekten auf mehreren 
zusammenhängenden Grundflächen – SLH-3a380 – Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit max. 380 m² 
Wohnnutzfläche“ gem. § 44.2 und § 44.12 TROG 2022 entsprechend den Ausführungen des eFWP durch 4 
Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt Kartitsch zur Einsichtnahme aufzulegen. 
  

              Art der Abstimmung: offen     Mit   9    gegen    0    Stimmen bei    0   Stimmenthaltung 

 
Beschluss: 9 Anwesende (GR Alois Klammer und GR Leonhard Klammer stimmen wegen Befangenheit nicht mit) 

   
Auf Antrag des Herrn Alois Klammer, Kartitsch 199/1, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch 
die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 2138 KG Kartitsch von derzeit „Sonderfläche 
Hofstelle mit Objekten auf mehreren nicht zusammenhängenden Grundflächen – SLH-3a-Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude“ gem. § 44.12 TROG 2022 in künftig „Sonderfläche Hofstelle mit Objekten auf mehreren 
zusammenhängenden Grundflächen – SLH-3a380 – Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit max. 380 m² 
Wohnnutzfläche“ gem. § 44.2 und § 44.12 TROG 2022 
entsprechend den Ausführungen des eFWP und der Erläuterungen. Dieser Beschluss wird nur rechtswirk-
sam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine negative Stellungnahme zum Entwurf 
von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 
 

            Art der Abstimmung: offen     Mit    9   gegen    0    Stimmen bei    0    Stimmenthaltung 

 

Tagesordnungspunkt 8) 11 Anwesende   

Beratung und allfällige Beschlussfassung - Neuvermietung Pfarrbüro  
 
Beschluss:  11 Anwesende 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt der Pfarre Kartitsch-St. Leonhard, vertreten durch 
Pfarrprovisor Dr. Vincent Ohindo Lompema ab 01.03.2026 das ehemalige TVB Büro im Parterre des Ge-
meindehauses, Kartitsch 80, in der Größe von 37 m² zum Mietzins von monatlich € 208,33 indexgesichert 
(inkl. Betriebskosten - Heizung und Strom) für die Dauer von 5 Jahren zu vermieten. Der Bürgermeister 
und der Gemeindevorstand werden ermächtigt den Mietvertrag zu unterzeichnen. 
 

            Art der Abstimmung: offen     Mit    11   gegen    0    Stimmen bei    0    Stimmenthaltung 

 

Tagesordnungspunkt 10) 11 Anwesende          

Beratung und allfällige Beschlussfassung - Bergsteigerdörfervereinbarung-Neu 2025-2028 
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Beschluss: 11 Anwesende 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt, die „Initiative Bergsteigerdörfer“ des Österreichi-
schen Alpenvereins weiterhin zu unterstützen und das ursprüngliche Bekenntnis zur Philosophie und den 
Kriterien der Bergsteigerdörfer im Rahmen der unterzeichneten Deklaration zu erneuern. Der jährliche 
Gemeindebeitrag von € 1.156,50 für das „Bergsteigerdorf Tiroler Gailtal“ wird für die folgenden drei Ka-
lenderjahre (2025-2028) budgetiert und somit gewährleistet. Der TVB Osttirol ist bereit für die Werbe-
wirksamkeit 50% zu leisten.  

 
                  Art der Abstimmung: offen     Mit    11   gegen   0   Stimmen bei   0  Stimmenthaltung 

 
Tagesordnungspunkt 11) 11 Anwesende           

Beratung und allfällige Beschlussfassung - Vereinbarung Bankomat-Neu mit Raiba Sillian-
Lienzer Talboden 
 
Beschluss:  11 Anwesende 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt, die Vereinbarung mit der Raiffeisenbank Sillian-
Lienzer Talboden hinsichtlich der neuen Positionierung des Bankomaten anzunehmen. Es erfolgt eine 
Vorauszahlung von € 11.000,00 für Miete und Betriebskosten auf zehn Jahre.  
Der Bürgermeister und der Gemeindevorstand werden ermächtigt die Vereinbarung zu unterzeichnen. 

 
           Art der Abstimmung: offen     Mit    11   gegen    0    Stimmen bei   0   Stimmenthaltung 

 
Tagesordnungspunkt 12) 11 Anwesende     

Beratung und allfällige Beschlussfassung – Zustimmung Überbauung Öffentl. Gut-Klaus 
Herrnegger 134 
 
Beschluss:  10 Anwesende   (GR Alois Klammer stimmt wegen Befangenheit nicht mit) 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch gestattet Herrn Klaus Herrnegger, Kartitsch 134, hinsichtlich 
der geplanten Errichtung eines Hühnerstalls bzw. Holzlagers auf der Gp. 407/1 KG Kartitsch die Überbau-
ung von ca. 7,02 m² des Öffentlichen Gutes (Steinmauer) auf der Gp. 1974/2 KG Kartitsch. 
Diese erfolgt entlang der Mauer auf einer Länge von 14 Metern und einer Tiefe von 0,5 Meter. Für die 
Güte und Qualität der Mauer und für allfällige Schäden im Rahmen der Schneeräumung wird keine Haf-
tung übernommen. 
Im  Falle von Bau- und Sanierungsmaßnahmen ist der Gemeinde Kartitsch der ungehinderte Zugang zu 
ermöglichen.  

 
           Art der Abstimmung: offen     Mit   10   gegen     0    Stimmen bei   0   Stimmenthaltung 
 
 

   Angeschlagen am:  25.02.2026                                                                     Abgenommen am:  
 
 
 


